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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1961

Norm

MG §1 Abs1 A1

Rechtssatz

Entscheidend für die Annahme, ob eine Garage bzw ein Abstellplatz für ein Kraftfahrzeug als Geschäftsraum

anzusehen ist, ohne daß dies im Mietvertrag ausdrücklich erwähnt wird, ist, daß der Mieter mit seinem Fahrzeug im

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geschäftlich tätig war.
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